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Mitgliedschaften und Vertretungen des Landkreises Göppingen 
in touristischen Verbänden 

 
 
I. Beschlussantrag 

 
Der Kreistag folgt der Empfehlung des Verwaltungsausschusses und benennt für 
die Vorstände des Schwäbischen Alb Tourismusverbandes (SAT) und des Schwä-
bischen Streuobstparadieses die Vertreter und deren Stellvertreter für den Land-
kreis Göppingen.  
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 

Gemäß § 3, Absatz 2, Punkt 6 e) der Hauptsatzung des Landkreises Göppingen obliegt 
dem Kreistag die Entsendung von Vertretern des Landkreises in Organe von juristi-
schen Personen, denen der Landkreis als Mitglied angehört.  
 
Der Verwaltungsausschuss hat am 24. April die Beratungsunterlage VA 2015/20 bera-
ten und dem Kreistag für die Entsendung in die Vorstände  
 

1. des Schwäbischen Streuobstparadieses die Vertreter Bürgermeisterin Gu-
drun Flogaus und August Kottmann aus Bad Ditzenbach, Gosbach 
 

2. des Schwäbische Alb Tourismusverbands als ordentliches Mitglied ELB Jo-
chen Heinz  sowie als Stellvertreter Bürgermeister Hans- Rudi Bührle  
 

empfohlen. 
 

 
III. Handlungsalternativen 

 
Keine 
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IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 

Die Mitgliedsbeiträge für die touristischen Verbände werden unter der Produktgruppe 57 
50 01 00 00 Tourismusförderung im Kreishaushalt geführt. Erhöhungen der Mitglieds-
beiträge sind nach deren Satzungen nach Beschluss in der Mitgliederversammlung bin-
dend, es findet danach keine Beratung in den Gremien des Landkreises mehr hierzu 
statt. 

 
 

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 
 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Überein-
stimmung

1 2 3 4 5 
Zukunft des Gesundheitswesens und des Tourismus      
Zukunft von Freizeit und Sport      
       
       
       
      
Außenwirkung      
       
       
       
 
VI. Internetfreigabe 
 

 Freigegeben für die Veröffentlichung im Internet. 
 
 
 


